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ÜBERSICHTSLAGEPLAN (AUSZUG AUS DER TOPOGRAPHISCHEN KARTE) 

 

 

1. ANGABEN ZUR GEMEINDE ESSINGEN 

Die Gemeinde Essingen ist Teil der Verwaltungsgemeinschaft Aalen ς Essingen - 
Hüttlingen im Ostalbkreis und liegt südwestlich der Kreisstadt Aalen. 

Der Hauptort Essingen liegt an der Entwicklungsachse zwischen den Mittelzentren 
Aalen und Schwäbisch Gmünd im Verdichtungsbereich und ist im Regional-plan 
ŀƭǎ αhǊǘ ŦǸǊ ŘŜƴ ǿŜƛǘŜǊŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ 

Zum Gemeindegebiet gehören außer dem Hauptort Essingen die Ortsteile Lauter-
burg, Dauerwang und Forst, sowie die Einzelhöfe und Weiler Birkenteich, Tau-
chenweiler, Teussenberg, Talhof, Schellhoppen, Schnaitberg, Oberkolbenhof, Un-
terkolbenhof, Weinschenkerhof, Wental, Zollhof, Zollhaus, Lehbach, Hermanns-
feld, Schwegelhöfe, Lauchkling, Birkhof, Sixenhof, Hohenroden, Prinzeck, In den 
Buchen und Ölmühle sowie einige Gewerbegebiete entlang der B 29. Die Ge-
meinde zählt derzeit insgesamt rund 6.407 Einwohner (Stand 31.12.2020). 

Innerhalb der Gemarkung gibt es derzeit drei Gewerbegebiete (Stockert, Dauer-
wang und Sauerbach) und ein eingeschränktes Industriegebiet (Streichhoffeld). 

In Essingen waren 2020 insgesamt 2.325 sozialversicherungspflichtig (soz.ver.) Be-
schäftigte am Arbeitsort gemeldet, soz. Ver. Beschäftigte am Wohnort waren es 
2.761. Im Jahr 2020 waren in Essingen 20 % der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten im produzierenden Gewerbe tätig, 44,2 % in Handel, Verkehr und 
Gastgewerbe und 33,2 % im Bereich der sonstigen Dienstleistungen. 

Im Vergleich zu den Zahlen der Wirtschaftsstruktur im Ostalbkreis liegt Essingen 
im produzierenden Gewerbe deutlich unter dem kreisweiten Anteil (46,7 %), in 
den Bereichen Handel, Verkehr und Gastgewerbe deutlich über dem kreisweiten 
Anteil (16,7 %) und bei sonstigen Dienstleistungen ebenfalls etwas unter dem 
kreisweiten Durchschnitt (36,1 %). 
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2. ERFORDERNIS DER PLANAUFSTELLUNG UND UNTERSUCHUNG DES 
INNERÖRTLICHEN ENTWICKLUNGSPOTENTIALS 

2.1. Erfordernis der Planaufstellung 

Der Gemeindeverwaltung Essingen liegt eine konkrete Anfrage nach Gewerbeflä-
chen des ortsansässigen Unternehmens Gabo Stahl GmbH vor. Das 1991 al Scholz 
Edelstahl GmbH in Essingen gegründete Unternehmen ist bereits seit 2007 als 
Mieter im Gewerbegebiet αStreichhoffeldά angesiedelt. Eine Verlängerung des 
Mietvertrages über 2025 hinaus mit einer Neukonditionierung zur Investitionssi-
cherheit war erfolglos, unter anderem da der aktuelle Standort für die erforderli-
che Entwicklung des Betriebs nicht ausgelegt ist. Auch ein Rückkauf des Grund-
stücks durch GABO STAHL ist nicht möglich, da die Fondgesellschaft nicht an ei-
nem Verkauf interessiert ist. Das Unternehmen beabsichtigt das Stammwerk in Es-
singen aufrecht zu erhalten und hierfür eigene Gebäude zu errichten. Benötigt 
wird eine Fläche mit rund 6 ha zum Neubau einer Produktions- und Lagerhalle mit 
integrierten Büroflächen. LƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǎ ǊŜŎƘǘǎƪǊŅŦǘƛƎŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ α{ǘǊŜƛŎƘπ
ƘƻŦŦŜƭŘΣ мΦ &ƴŘŜǊǳƴƎά und auch in den weiteren Industrie- und Gewerbegebieten 
in Essingen sind keine Flächen dieser Größe verfügbar, sodass der Gemeinderat 
die Aufstellung des Bebauungsplans αStreichhoffeld Westά zur Erweiterung in 
westliche Richtung beschließen will. 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan ist die geplante Erweiterungsfläche als 
landwirtschaftliche Fläche dargestellt, sodass eine Änderung des Flächennut-
zungsplans im Parallelverfahren erforderlich wird. 

 

2.2. Begründung des Bedarfes 

Nach dem Landesentwicklungsplan 2002 ist die Siedlungsentwicklung vorrangig 
am Bestand auszurichten. Dazu sind ausdrücklich Möglichkeiten der Verdichtung 
und Arrondierung zu nutzen, Baulücken oder Konversionsflächen vor einer Außen-
entwicklung in Betracht zu ziehen (LEP 2002, Planansatz 3.1.9 Z). Die Bauleitpla-
nung ist dazu angehalten, das Innenentwicklungspotential ihrer Gemeinde zu er-
heben.  

Der Maßstab der Prüfung beruht auf den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbu-
ches, insbesondere 

¶ § 1 Abs. 4 BauGB ς Anpassungspflicht der Planung an die Ziele der Raumord-
nung, insbesondere Planansatz 3.1.9 LEP (Z). 

¶ § 1 Abs. 5 BauGB ς Planungsleitlinien sollen u. a. die nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, die Siche-
rung einer menschenwürdigen Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen 
einschließlich der Verantwortung für den Klimaschutz und Klimaanpassung sein. 
Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der In-
nenentwicklung erfolgen. 

¶ § 1a Abs. 2 BauGB (Bodenschutzklausel) ς sparsamer Umgang mit Grund und 
Boden, vor zusätzlicher Inanspruchnahme von Flächen für eine bauliche Nut-
zung ist Maßnahmen der Innenentwicklung, wie Nachverdichtung und Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, der Vorrang zu geben. Besondere Begrün-
dungspflicht für die Umwandlung von landwirtschaftlich oder als Wald genutz-
ten Flächen. Der Begründung sollen dabei Ermittlungen zu den Möglichkeiten 
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der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brach-
flächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglich-
keiten zählen können. 

Die Gemeinde Essingen hat die im LEP festgelegten Parameter in den vergange-
nen Jahren mustergültig abgearbeitet und ihre Entwicklungspotentiale im Innen-
bereich nachvollziehbar ausgeschöpft. 

Im Folgenden wurde detailliert untersucht, ob eine gewerbliche Erweiterung im 
Rahmen der Bestandsflächen oder innerhalb der im FNP geplanten gewerblichen 
Bauflächen möglich ist. 

 

Untersuchung des innerörtlichen Entwicklungspotentials          

2.3.1. Mobilisierungsstrategien der Gemeinde zur Aktivierung der Potentiale 

Vom Regionalverband Ostwürttemberg wurden die baulichen Entwicklungsmög-
lichkeiten innerhalb der Ortslage (Baulücken, Nachverdichtungs-, Umnutzungs-, 
und Flächenpotentiale) im Rahmen dŜǎ aƻŘŜƭƭǇǊƻƧŜƪǘǎ αCƭŅŎƘŜƴ ƎŜǿƛƴƴŜƴ ƛƴ hǎǘπ
ǿǸǊǘǘŜƳōŜǊƎά ƛƳ erstmalig Herbst 2011 für die Gemeinde Essingen mit allen Teil-
orten erhoben und 2014, 2017 und 2020 aktualisiert. 

Die nach dem BauGB und dem LEP vorrangige Nutzung von Innenentwicklungsflä-
chen bzw. der Nachverdichtung und Wiedernutzbarmachung von Flächen wird in 
der Gemeinde Essingen konsequent beachtet. Zur Aktivierung der Flächenreser-
ven finden regelmäßig Anfragen durch die Gemeindeverwaltung statt. 

Trotz der Schwierigkeiten mit Grundstückseigentümern und Angrenzern bei einer 
Nachverdichtung und Entwicklung von innerörtlichen Freiflächen bzw. Baulücken 
oder Leerständen in der Ortslage ist die Gemeindeverwaltung intensiv damit be-
schäftigt, jede sich bietende Möglichkeit planerisch zu begleiten und zu unterstüt-
zen.  

So konnten im Hauptort bereits mehrere Projekte zur Nachverdichtung oder Nut-
zung von leerstehenden Gebäuden oder nicht genutzten Flächen umgesetzt wer-
den. Mit Einverständnis der Eigentümer kümmert sich die Gemeindeverwaltung 
regelmäßig um die Vermittlung von Baugrundstücken, wenn Bereitschaft zur Ver-
äußerung dieser besteht.  
Die Gemeinde ist weiterhin daran interessiert, die verbleibenden Baulücken zu 
schließen. Im Haushaltsplan werden dafür regelmäßig Haushaltsmittel bereitge-
stellt. Dadurch kann Essingen relativ schnell reagieren und aktiv geeignete Flächen 
ankaufen, sobald diese von privaten Eigentümern veräußert werden. So findet 
eine kontinuierliche Neuordnung und Nachverdichtung statt.  
Auch vom Gemeinderat werden diese Maßnahmen positiv bewertet und unter-
stützt. 

 

2.3.2. Baulücken und innerörtliche Flächenpotentiale 

Im Rahmen des o.g. Modellprojektes wurden unbebaute oder nur geringfügig ge-
nutzte Grundstücke sowie Umnutzungspotentiale innerhalb der bebauten Sied-
lungsflächen berücksichtigt. Auf Basis dieser Daten wurden 2016 im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie die Flächenpotentiale und baulichen Entwicklungsmöglichkei-
ten von Essingen untersucht. Im März 2017 erfolgte eine weitere Aktualisierung 
der vorhandenen Reserveflächen.  
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Eine detaillierte Aufstellung /  Beschreibung ist in den Unterlagen zur Fortschrei-
bung des FNPs der VG Aalen enthalten (derzeit im Verfahren). Hier wurden die 
einzelnen Flächen bezüglich ihrer Nutzbarmachung/Verfügbarkeit untersucht.  

Gemäß der Erhebung sind noch einige wenige Baulücken innerhalb gewerblicher 
Bauflächen vorhanden. Diese sind aber aufgrund ihrer geringen Flächengröße 
nicht für die geplante Erweiterung geeignet. 

Auch innerhalb gemischter Bauflächen sind einzelne Baulücken vorhanden. Auf-
grund der geringen Größe und der Gemengelage können diese nur aber für die 
Ansiedlung kleiner Handwerksbetriebe herangezogen werden. Auch die innerörtli-
chen Entwicklungspotentiale eigenen sich aufgrund ihrer Größe und Lage nicht für 
die Erweiterungsplanung. 

Der Betrieb der Firma GABO Stahl GmbH erfolgt in einer 7 Tage Woche und erfor-
dert ein hohes LKW-Aufkommen, sodass ein Standort in wohnbebauungsnaher 
Lage nicht in Frage kommt.  

 

2.3.3. Flächenpotentiale Außenreserven 

Im oben genannten Modellprojekt wurden auch Außenreserveflächen für Gewer-
bebebauung benannt.  

Auszug aus dem regionalen Wohnraumdetektor Ostwürttemberg 2020 

 

  

AR 50 
AR 67 AR 118 
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Bebauungs-
plan 

Lfd. 
Nr. 

Flst. Nr. Flächen-
größe in m² 

Eigentum Bemerkun-
gen 

Streichhof-
feld 

AR 50 1042, 
1042/1, 
1101 

13.372 privat  

Stockert AR 67 1303 3.787 privat  

 AR 118 1126 (tlw.), 
1128 (tlw.), 
1125/4 
(tlw.), 1257 
(tlw.), 
1307, 
1307/1, 
1308 (tlw.) 

8.611 privat Wird derzeit 
als Lager-
platz bzw. 
zur Baustel-
leneinrich-
tung genutzt 

 

Dabei handelt es sich um eine Fläche im αeingeschränkten Industriegebiet Streich-
hoffeldά sowie zwei weitere Flächen im Gewerbegebiet αStockertά. Diese Flächen 
sind allerdings nicht verfügbar und auch aufgrund ihrer Flächengröße nicht für die 
Erweiterungsplanung geeignet. 

Zur Entwicklung des ortsansässigen Unternehmens Gabo Stahl GmbH wird eine 
Fläche von rund 6 ha benötigt. Da eine zusammenhängende Fläche dieser Grö-
ßenordnung in den bestehenden Gewerbe- bzw. Industriegebieten nicht mehr zur 
Verfügung steht, möchte der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans 
α{ǘǊŜƛŎƘƘƻŦŦŜƭŘ ²Ŝǎǘά ǎƻǿƛŜ ŜƛƴŜǊ {ŀǘȊǳƴƎ ǸōŜǊ ǀǊǘƭƛŎƘŜ .ŀǳǾƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴ ōŜǎŎƘƭie-
ßen und die dafür erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes ins Verfah-
ren geben. 

 

 

3. RECHTSVERHÄLTNISSE, BESTEHENDE PLANUNGEN 

3.1. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP) 

Gemäß des Landesentwicklungsplanes liegt die Gemeinde Essingen im Verdich-
tungsbereich im ländlichen Raum als Stadt-Umland-Bereich mit engen Verflech-
tungen und erheblicher Siedlungsverdichtung in direkter Nähe zu den Landesent-
wicklungsachsen Schwäbisch Gmünd ς Aalen und Heidenheim ς Aalen.  

Innerhalb des Plangebietes oder in der näheren Umgebung liegen keine gemäß 
des LEP keine Überregional bedeutsame naturnahe Landschaftsräume vor. Auch 
Vorkommen oberflächennaher mineralischer Rohstoffe liegen nicht vor. 

Beƛ ŜƛƴŜǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǊ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ .ŀǳŦƭŅŎƘŜ αStreichhoffeld Westά ǎƛƴŘ tƭŀƴǎπ
ätze des Landesentwicklungsplanes Baden-Württemberg berührt:  

Plansatz 3.1.9 LEP 

α5ƛŜ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ƛǎǘ ǾƻǊǊŀƴƎƛƎ ŀƳ .ŜǎǘŀƴŘ ŀǳǎȊǳǊƛŎƘǘŜƴΦ 5ŀȊǳ ǎƛƴŘ aǀƎπ
lichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und Bauland-
reserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlastenflächen 
neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden mit besonderer 
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Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf das Unvermeid-
ōŀǊŜ Ȋǳ ōŜǎŎƘǊŅƴƪŜƴΦά 

Durch den erfolgten Bedarfsnachweis und die Untersuchung möglicher Flächen-
potentiale konnte dargestellt werden, dass eine Deckung des örtlichen Bedarfs 
nicht durch innerörtliche Flächen möglich ist. Es wurde beschrieben, in welchen 
Bereichen die Gemeinde in den letzten Jahren Maßnahmen für die Innenentwick-
lung umsetzen konnte, um den Vorgaben des LEP gerecht zu werden. Aufgrund 
der bestehenden Strukturen ist die Entwicklung gewerblicher Bauflächen nur am 
östlichen Ortsrand sinnvoll. 

Plansatz 5.3.2 LEP 

α5ƛŜ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ƭŀƴŘ- und forstwirtschaftliche Nutzung gut geeigneten Böden und 
Standorte, die eine ökonomische und ökologisch effiziente Produktion ermögli-
chen, sollen als zentrale Produktionsgrundlage geschont werden; sie dürfen nur in 
unabweisbar notwendigem Umfang für andere Nutzungen vorgesehen werden. 
5ƛŜ .ƻŘŜƴƎǸǘŜ ƛǎǘ ŘŀǳŜǊƘŀŦǘ Ȋǳ ōŜǿŀƘǊŜƴΦά 

Die Erweiterungsfläche αStreichhoffeld Westά ƭƛŜƎǘ nordwestlich der Ortslage von 
Essingen westlich des bestehenden Industriegebietes α{ǘǊŜƛŎƘƘƻŦŦŜƭŘά.  

Auszug aus der Flächenbilanzkarte 

 

Erläuterungen zur Flächenbilanzkarte 

Die Ertragsfähigkeit der Böden wird von den Bodenarten, dem geologischen Unter-
grund, den Grundwasserverhältnissen und den klimatischen Gegebenheiten ent-
scheidend bestimmt. Die Summe dieser örtlichen Faktoren ergibt insgesamt die 
Bodengüte. Die Flächen werden auf der Grundlage der Reichsbodenschätzung 
(Acker- ƻŘŜǊ DǊǸƴƭŀƴŘȊŀƘƭ ŀǳǎ ŘŜƳ α!ǳǘƻƳŀǘƛǎƛŜǊǘŜƴ [ƛŜƎŜƴǎŎƘŀŦǘǎōǳŎƘάύ ǳƴŘ ŘŜǊ 
Hangneigung des Digitalen Geländemodells nach den heutigen Erkenntnissen und 
Bedingungen der Landbewirtschaftung flurstücksgenau bewertet. 

Die Einbeziehung der Hangneigung ist deshalb erforderlich, weil der wirtschaftli-
che Erfolg wesentlich von ihr mitbestimmt wird. Auf Grünland setzt sie dem Einsatz 
von Maschinen und Geräten Grenzen. Auf Ackerland wächst mit zunehmender 
Hangneigung die Erosionsgefahr. 
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Auszug aus der Wirtschaftsfunktionenkarte 

 

Erläuterungen zur Wirtschaftsfunktionenkarte 

Die Wirtschaftsfunktionenkarte der Flurbilanz grenzt Vorrangfluren ab, die lang-
fristig der Gesellschaft und den landwirtschaftlichen Betrieben zur Bewirtschaf-
tung vorbehalten bleiben müssen. Die Flächen bilden die ökonomische und struk-
turelle Grundlage einer nachhaltigen Landwirtschaft. 

Welche landwirtschaftlichen Flächen zur Vorrangflur zusammengefasst werden, 
hängt von der natürlichen Bodengüte (Flächenbilanzkarte) und den Bewirtschaf-
tungsmöglichkeiten ab. Zusätzlich spielen agrarstrukturelle Faktoren (z.B. Wege-
netz, Grundstücksgrößen) eine wesentliche Rolle in der Abgrenzung. Hierzu wer-
den Informationen zur Größe, Erschließung und landwirtschaftlichen Nutzung der 
Flächen sowie ihre Bedeutung für die zukunftsfähigen landwirtschaftlichen Be-
triebe nach einer vorgegebenen Methodik erhoben und bewertet. 

Nach der digitalen Flächenbilanzkarte handelt es sich zwar teilweise um Vorrang-
flächen der Stufe I, also um gute bis sehr gute Böden, allerdings werden diese Flä-
chen in der Wirtschaftsfunktionenkarte lediglich als Grenzflur dargestellt. Die 
Grundsätze des LEP können also insoweit berücksichtigt werden, indem keine Flä-
chen der Vorrangflur Stufe I (Wirtschaftsfunktionenkarte) überplant werden. 

Die Bedeutung der Flächen für die Landwirtschaft zeigt sich in der Darstellung der 
Wirtschaftsfunktionenkarte, die auch agrarstrukturelle Faktoren berücksichtigt. 
Nach dieser sind die Flächen im Bereich des Bebauungsplanes als Grenzflur einge-
stuft. 

Die Grenzflur umfasst überwiegend landproblematische Flächen (schlechte Bö-
den) oder Flächen mit mittlerer Hangneigung, die erhöhte Aufwendungen in der 
Bearbeitung mit Maschinen und Geräten erfordern und gerade noch einen kos-
tendeckenden Ertrag erwirtschaften lassen. Umwidmungen können auf längere 
Sicht in Betracht kommen. Dabei sind die Ziele zum Erhalt der Kulturlandschaft zu 
berücksichtigen. 

 

3.2. Regionalplan 

Im Regionalplan der Region Ostwürttemberg ist im Bereich α{ǘǊŜƛŎƘƘƻŦŦŜƭŘά ein 
schutzwürdiger Bereich für Landwirtschaft und Bodenschutz (Pls. 3.2.2) festgelegt. 
Hierbei handelt es sich um einen Grundsatz der Raumordnung, der im Rahmen 
der Abwägung Beachtung finden muss.  
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Auszug Regionalplan 2010 Raumnutzungskarte (M 1:100.000) 

 

3.3. Flächennutzungsplan (FNP) mit integriertem Landschaftsplan 

Die geplante Erweiterungsfläche ist im wirksamen FNP der VG Aalen ς Essingen - 
Hüttlingen (rechtsverbindlich seit 28.August 2002, einschließlich 87. Fortschrei-
bung rechtsverbindlich seit 13.02.2021) als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 
Das durch das Gebiet fließende Gewässer 2. Ordnung wird von einer geplanten 
Landschaftspflegerischen Maßnahme (Sulzbachzufluss westlich Tonabbau Fa. 
Trost / nördlich Streichhof) überlagert.  

Der FNP befindet sich aktuell in der Fortschreibung. Das geplante Gewerbegebiet 
α{ǘǊŜƛŎƘƘƻŦŦŜƭŘ ²Ŝǎǘά ƛǎǘ ŀƭǎ DŜǿŜǊōŜǇƻǘŜƴǘƛŀƭ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƴ ŘŜǊ ƭŀǳŦŜƴŘŜƴ DŜǎŀƳǘπ
fortschreibung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Aalen- Es-
singen- Hüttlingen enthalten. 
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Auszug aus dem rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan 

  

Auszug Bauflächenpotentiale der Gemeinde Essingen 

 

Da das o.g. Verfahren zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sehr um-
fangreich und zeitintensiv ist, wird für die derzeit geplante Erweiterung eine Än-
derung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren durch die Gemeinde Es-
singen bei der VG Aalen ς Essingen ς Hüttlingen beantragt. 
 

3.4. Bebauungspläne (BPL) 

5ŀǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ α{ǘǊŜƛŎƘƘƻŦŦŜƭŘ ²Ŝǎǘά ƭƛŜƎǘ nordwestlich der Ortslage von Essin-
gen; die Erweiterungsfläche grenzt im Osten an den bestehenden Bebauungsplan 
α{ǘǊŜƛŎƘƘƻŦŦŜƭŘΣ мΦ &ƴŘŜǊǳƴƎά όǊŜŎƘǘǎƪǊŅŦǘƛƎ ǎeit 02.08.2014) und im Südosten an 
ŘŜƴ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α[ŅǊƳǎŎƘǳǘȊ ǎǸŘƭƛŎƘ ŘŜǊ .нфά όǊŜŎƘǘǎƪǊŅŦǘƛƎ ǎŜƛǘ 
01.04.2017). 
























